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N E U l< '; N 7_ E P T I ô N D E U. 

iJ t-J r V t- r S T ·- 1 E ..,. t":' 11 r , ... • ;-\ 1 .., !i •: ij S E N 

Ab 16 . April gel tende Grundsatze: 

Der Regierungsrat hat am 10. April 1971} u. a . fol gendes beschl ossen: 

1. Die bisher im Pachtverhaltni s geführten Universitatsmensen 

werden ab 16. Apr il 197 1~. auf Hechnung des Kantons i m J\uftr ag vom 

Frauenverein betrieben. 

2. Die Erziehungsdirektion schliesst mi t dem Frauenvere in neue 

Vertri:i.ge ab . 

J . Die Erziehungsdirektion setzt inskünft ig à. ie Preise für alle 

Mensa-Kor-sumationen fes t. 

4. Be i der Preisfestsetzung sind alle Kosten sowie allfallige 

negative Betriebs ergebnisse vergangener Rechnungsperioden zu 

berücksichtigen . Die Preise werden somit fiir Jedes Semester 

wieder neu überprüft und falls notwendig auch angepasst . 

5 . Der Kanton Ubernimmt das 1973 an den Uni-Mensen auf gelaufene 

Defi zit in der Hohe von rr . 142'000.-. 

S . Der Kanton stell t nach vrie vor d i e R~iumlichkei ten und Betriebs

e inrichtunr;en für C.en Betri eb der J'.1ensen unentgel tlich zur Ver 

füe;ung. Die jahrlichen Kosten bel aufen s ich auf rund 300'000 

Franken . 

Neue Preise an den Mensen: 

Ab 16 . April 1974 gelten f ol gende Preise : 

Für BP-sucher mit gültiger Legi 

Für Besucher ohne gül tige Legi 

Fr. 3.60 

Fr. 4. 60 

. l. 
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Die übrigen Konsumationspreise entsprechen dem Vorschlag der 

f:Iensa-Kommission. 

Ausschliesslich aus drei Gründe.n mussten clie i'1enupreise um 

80 Rappen erhoht werden: 

l. Weitergehende Staatsbeitrage als bisher bereits e ewührt, 

sollen für das VerpflegunGswesen nicht freigemacht werden. 

2. Die bisherigen Menupreise waren mit Rücksicht auf konkurren

zierende andere Verpflegungsstatten (ETHZ) nicht kostendeckend. 

3. Starke Kostensteigerung im vergangenen Jahr auf dem Pers onal

und Lebensmittelsektor. 

Mensa-Kommission 

Mi t Ausnahme d er Preisfestsetzung an d en UNI-~1ensen soll di e 

Mensa-Kommission ihre Funktionen beibehalten. Da nachstes Jahr 

eine Verpflegungsstntte im neuen Botanischen Garten und spater 

auch im Strickhof eroffnet ''lird, \'laren insbesondere Fragen des 

Verpflegungssystems, der Führungsgrundsdtze sowie des Infor 

mationswesens zu kltiren. 

Allfii.llie;e Beschwerden zur neuen Mensapolitik sind an die 

Erziehungsdirektíon zu richten. 

Trotz unseren r.1assnahmen hoffen wir, dass sich die Universitats

mensen - die im Vergleich zu andern deutsdhschweizer Hochschul

Verpflegungsstatten ihre Speisen und Getranke nicht teurer an

bieten - weiterhin Ihres regen Zuspruchs erfreuen. 

Zürich , l ó . April 1974 DIE ERZIEHUNGSDIRIDCTION 

DES KANTONS ZUERICH 


